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Der Verbandsvorstand des Gemeindeverbandes für Abfallwirtschaft im Raum Schwechat 
hat in seiner Sitzung vom 12. Oktober 2011 aufgrund des §15 FAG i.d.g.F.und der 

§§ 23 und 28 des NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 1992, LGBl. 8240-5 verordnet: 
 

Abfallwirtschaftsverordnung 
 

ÜBER DIE AUSSCHREIBUNG VON ABFALLWIRTSCHAFTSGEBÜHREN UND 
ABFALLWIRTSCHAFTSABGABEN 

 
§ 1 

Ausschreibung 
 
Der Verbandsvorstand beschließt Abfallwirt-
schaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben 
auszuschreiben. 

§ 2 
Pflichtbereich 

 
Der Pflichtbereich umfasst vier Entsorgungsge-
biete: 
 
Das Entsorgungsgebiet I wird mit dem Bereich 
des gesamten Gemeindegebietes der Stadtge-
meinde Schwechat festgesetzt. 
 
Das Entsorgungsgebiet II umfasst den Bereich 
der gesamten Gemeindegebiete der Gemein-
den Ebergassing, Gramatneusiedl, Kleinneu-
siedl, Haslau/Ma. Ellend, Moosbrunn, Himberg, 
Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria Lanzendorf, 
Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing. 
 
Das Entsorgungsgebiet III wird mit dem Bereich 
des gesamten Gemeindegebietes der Stadtge-
meinde Gerasdorf festgesetzt. 
 
Das Entsorgungsgebiet IV wird mit dem Bereich 
des gesamten Gemeindegebietes der Stadtge-
meinde Fischamend festgesetzt. 

§ 3 
Aufzählung der neben Müll in die Er-
fassung und Behandlung einbezoge-

nen Abfallarten 
 
Neben Müll werden folgende Abfallarten in die 
Erfassung und Behandlung einbezogen: 
 

 Sperrmüll 

 
§ 4 

Erfassung und Behandlung  
von Abfällen 

 
1. Abfälle sind getrennt nach Restmüll, Altstof-

fen und kompostierbaren Abfällen zu sam-
meln. 

 
2. In allen Entsorgungsgebieten sind Restmüll, 

Altstoffe (Papier mit Altkarton) und kompos-
tierbare Abfälle, sofern sie keiner sachge-
mäßen Kompostierung im örtlichen Nahebe-
reich zugeführt werden, in den zugeteilten 
Müllbehältern zu sammeln und werden von 
der Liegenschaft abgeholt. 

 
3. Altstoffe (Weiß- und Buntglas, Altkleider) 

sind in die im Pflichtbereich aufgestellten 
Behälter (Sammelinseln) einzubringen.  

 
4. Restliche Altstoffe, wie z.B. Eisenschrott, 

Metalle, Holz, Styropor und Kartonagen sind 
in den Abfallsammelzentren der Entsor-
gungsgebiete I bis III während der ortsüblich 
kundgemachten Zeiten abzugeben. Im Ent-
sorgungsgebiet IV werden die Altstoffe auf 
dem Bauhof der Stadtgemeinde Fischamend 
gesammelt. 

 
5. Restliche kompostierbare Abfälle wie Baum- 

und Strauchschnitt und Laub sind, sofern 
keine sachgemäße Kompostierung im örtli-
chen Nahebereich durchgeführt wird, in den 
Abfallsammelzentren der Entsorgungsgebie-
te I bis III während der ortsüblich kundge-
machten Zeiten abzugeben.  
Im Entsorgungsgebiet IV werden die kom-
postierbaren Abfälle auf der Deponie  

 Rottner gesammelt. 
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6. Restmüll und Sperrmüll der Entsorgungsge-
biete I, II und III wird zur Müllverbrennungs-
anlage in Zwentendorf/Dürnrohr gebracht. 
Im Entsorgungsgebiet IV wird Rest- und 
Sperrmüll auf die MBA der 

 Rottner GesmbH gebracht.  
 
7. Der eingesammelte kompostierbare Abfall 

wird einer landwirtschaftlichen Kompostie-
rung zugeführt. 
 

8. Die gesammelten Altstoffe werden einer 
Verwertung zugeführt. 

§ 5 
Abfuhrplan 

 
1. Entsorgungsgebiet I 
 
Im Pflichtbereich des Entsorgungsgebietes I 
(Stadtgemeinde Schwechat) erfolgt die Ab-
fuhr der Restmüllbehälter von 360 l, 660 l,  
770 l und 1.100 l einmal wöchentlich, das sind 
52 Abfuhren pro Jahr. 
 
Die Abfuhr der Restmüllbehälter von 120 l und 
240 l erfolgt alle vier Wochen, das sind 13 Ab-
fuhren pro Jahr. Auf Wunsch der Liegen-
schaftseigentümer sind 13 Zusatzabfuhren 
möglich (insgesamt daher 26 Abfuhren pro 
Jahr). 
 
Die Abfuhr von Altpapier mit Altkartonagen er-
folgt alle sechs Wochen bei 240 l-Müllgefäßen 
und alle zwei Wochen bei  
1.100 l-Müllgefäßen. 
 
Im Abfuhrbereich von gewidmeten Kleingarten-
siedlungen erfolgt in der Zeit vom 1.4. - 31.10. 
die Abfuhr des Restmülls alle vier Wochen, das 
sind 8 Abfuhren pro Jahr. In diesem Zeitraum 
sind 7 Zusatzabfuhren möglich (insgesamt da-
her 15 Abfuhren pro Jahr). Die Abfuhr der Bio-
tonne erfolgt in diesem Zeitraum 26 mal. 
 
 
2. Entsorgungsgebiet II 
 
Im Pflichtbereich des Entsorgungsgebietes II 
erfolgt die Abfuhr der Restmüllbehälter von  
360 l, 660 l, 770 l und 1.100 l einmal wöchent-
lich, das sind 52 Abfuhren pro Jahr. 
 
Die Abfuhr der Müllbehälter von 120 l und 240 l 
erfolgt alle 4 Wochen, das sind 13 Abfuhren pro 
Jahr. 
 
Im Abfuhrbereich von gewidmeten Kleingarten-
siedlungen erfolgt die Abfuhr von Restmüllbe-
hältern in der Zeit vom 1.4. - 31.10., alle vier 
Wochen, das sind 8 Abfuhren pro Jahr. Die Ab-

fuhr der Biotonne erfolgt in diesem Zeitraum 26 
mal. 
 
3. Entsorgungsgebiet III 
 
Im Pflichtbereich des Entsorgungsgebietes III 
erfolgt die Abfuhr der Restmüllbehälter von 360 
l, 660 l, 770 l und 1.100 l einmal wöchentlich, 
das sind 52 Abfuhren pro Jahr. 
 
Die Abfuhr der Müllbehälter von 120 l und 240 l 
erfolgt alle vier Wochen, das sind 13 Abfuhren 
pro Jahr. 
 
4. Entsorgungsgebiet IV 
 
Im Pflichtbereich des Entsorgungsgebietes IV 
erfolgt die Abfuhr der Restmüllbehälter von 360 
l, 660 l, 770 l und 1.100 l einmal wöchentlich, 
das sind 52 Abfuhren pro Jahr. 
 
Die Abfuhr der Müllbehälter von 120 l und 240 l 
erfolgt alle vier Wochen, das sind 13 Abfuhren 
pro Jahr. 
 
5. Entsorgungsgebiete I bis IV 
 
Die Abfuhr der kompostierbaren Abfälle in Müll-
gefäßen zu 120 l und 240 l erfolgt 41 Mal im 
Jahr. 
 
Die Abfuhrpläne für die einzelnen Gemeinden 
werden ortsüblich kundgemacht. 
 
6. Altpapier 
 
In den Entsorgungsgebieten II bis IV erfolgt die 
Abfuhr von Altpapier mit Altkartonagen bei  
240 l Müllbehältern alle 8 Wochen, die Abfuhr 
der 1.100 l Müllbehälter alle 4 Wochen. 
 
7. Sperrmüll 
 
Sperrmüll ist in den Entsorgungsgebieten I bis 
III zu den ortsüblich kundgemachten Zeiten bei 
den Abfallsammelzentren abzugeben. Im Ent-
sorgungsgebiet IV ist Sperrmüll auf der Depo-
nie Rottner abzugeben. Zusätzlich wird einmal 
pro Jahr gegen vorherige Anmeldung des 
Grundstückeigentümmers bzw. Nutzungsbe-
rechtigten eine kostenlose Abholung von 
Sperrmüll durchgeführt. 

§ 6  
Abfallwirtschaftsgebühr und Abfall-

wirtschaftsabgabe 
 
Die Berechnung der Abfallwirtschaftsgebühr er-
folgt in allen Entsorgungsgebieten nach der An-
zahl der festgesetzten Abfuhrtermine. 
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1. Entsorgungsgebiet I: 
 
Abfallwirtschaftsgebühr 
Die Grundgebühr für das Entsorgungsgebiet I 
beträgt: 
 
für die Abfuhr von Restmüll: 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 8,00 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 13,40 
 
für einen Müllbehälter von 360 l: € 21,40 
 
für einen Müllbehälter von 660 l: € 39,50 
 
für einen Müllbehälter von 770 l: € 41,75 
 
für einen Müllbehälter von 1.100 l: € 59,60 
 
für die Abfuhr von kompostierbaren Abfällen: 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr:  
für einen Müllbehälter von 120 l: € 1,90 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 3,80 
 
2. Entsorgungsgebiet II: 
 
Abfallwirtschaftsgebühr 
Die Grundgebühr für das Entsorgungsgebiet II 
beträgt: 
 
für die Abfuhr von Restmüll  
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonne) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 8,00 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 13,40 
 
für einen Müllbehälter von 360 l: € 21,40 
 
für einen Müllbehälter von 660 l: € 39,50 
 
für einen Müllbehälter von 770 l: € 51,40 
 
für einen Müllbehälter von 1.100 l: € 73,40 
 
für die Abfuhr von kompostierbaren Abfällen 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonne) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 2,10 

 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 4,20 
 
3. Entsorgungsgebiet III: 
 
Abfallwirtschaftsgebühr 
Die Grundgebühr für das Entsorgungsgebiet III 
beträgt: 
 
für die Abfuhr von Restmüll: 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 8,00 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 13,40 
 
für einen Müllbehälter von 360 l: € 21,40 
 
für einen Müllbehälter von 660 l: € 39,50 
 
für einen Müllbehälter von 770 l: € 51,40 
 
für einen Müllbehälter von 1.100 l: € 73,40 
 
 
für die Abfuhr vom kompostierbaren Abfällen 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 2,10 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 4,20 
 
4. Entsorgungsgebiet IV 
 
Abfallwirtschaftsgebühr 
Die Grundgebühr für das Entsorgungsgebiet IV 
beträgt: 
 
für die Abfuhr von Restmüll: 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 6,10 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 12,20 
 
für einen Müllbehälter von 360 l: € 18,30 
 
für einen Müllbehälter von 660 l: € 25,75 
 
für einen Müllbehälter von 770 l: € 30,10 
 
für einen Müllbehälter von 1.100 l: € 43,00 
 
 
für die Abfuhr vom kompostierbaren Abfällen 
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Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und Ab-
fuhr: 
 
für einen Müllbehälter von 120 l: € 2,10 
 
für einen Müllbehälter von 240 l: € 4,20 
 
 
Abfallwirtschaftsabgabe 
Die Abfallwirtschaftsabgabe beträgt in den Ent-
sorgungsgebieten I bis IV 10 % der Grundge-
bühr für Restmüll. 
 
5. Entsorgungsgebiete I bis IV: 
 
Bei Bedarf: 
Bei Müllbehältern für eine wiederholende Be-
nützung (Mülltonne) pro Müllbehälter und  
Abfuhr: 
Windeltonne 120 l: € 3,50 
Windeltonne 240 l: € 7,00 
 
Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert in 
Rechnung gestellt. 

§ 7  
Fälligkeit 

 
Die Abfallwirtschaftsgebühr und die Abfallwirt-
schaftsabgabe sind in zwei Teilbeträgen zu ent-
richten. Die Teilbeträge sind jeweils am 15.3. 
und 15.9. eines Jahres fällig. 
 
Entsteht die Abgabenschuld neu oder verändert 
sich die Anzahl oder Größe der Müllbehälter 
während eines Kalenderjahres, so ist die Ab-
fallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsab-
gabe für dieses Jahr innerhalb eines Monates 
nach Zustellung des Abgabenbescheides fällig. 

§ 8 
Erhebung der Bemessungsgrundlagen 
 
Zur Ermittlung der für die Bemessung der Ab-
fallwirtschaftsgebühr maßgeblichen Umstände 
haben die Grundstückseigentümer (Nutzungs-
berechtigten) die vom Verband aufgelegten 
Erhebungsbögen richtig und vollständig auszu-
füllen und innerhalb von zwei Wochen beim zu-
ständigen Gemeinde-/Stadtamt abzugeben. 

§ 9  
Aufstellungsort 

 
Gemäß § 11, Abs. 4 des NÖ AWG, LGBl. 8240-
5 haben die Eigentümer der im Pflichtbereich 
gelegenen Grundstücke für die  
Aufstellung der Müllbehälter zu sorgen. Sie sind 
so aufzustellen bzw. anzubringen, dass sie 
auch bei ungüstigen Witterungsverhältnissen 

benutzbar bleiben. Die Müllbehälter dürfen kei-
ne unzumutbare Belästigung für die Hausbe-
wohner bzw. die Nachbarschaft bilden. Am Ab-
fuhrtag sind die Müllbehälter im Pflichtbereich 
an den Rand derjenigen Straße zu bringen, 
welche vom Müllabfuhrwagen befahren wird, 
ohne dass dadurch der öffentliche Verkehr bzw. 
der Fußgängerverkehr beeinträchtigt wird, so-
dass die Abfuhr ohne Schwierigkeit und Zeitver-
lust möglich ist. Nach erfolgter Entleerung sind 
die Müllbehälter ehestens an ihren Aufstellung-
sort zurückzubringen. 
 

§ 10  
Müllkontrollen 

 
Gemäß § 31 NÖ Abfallwirtschaftsgesetzes 
1992, LGBl. 8240-5 sind Organe des Abfallver-
bandes sowie die von diesen herangezogenen 
Sachverständigen berechtigt, Gründstücke und 
Gebäude zu betreten, zu besichtigen, Auskünf-
te zu verlangen und Kontrollen vorzunehmen.  
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1.1.2012 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 

Für den Abfallwirtschaftsverband 
Vzbgm. Gerhard Frauenberger 

Verbandsobmann 
 

 
 
 
 
Angeschlagen am: 
 
 
Abgenommen am: 


